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Vorwort 

Diese Arbeit wurde im November 2022 vom Dekanat der Juristischen Fakul-
tät der Ludwig-Maximilians-Universität als Dissertation angenommen. Die 
letzte Gesetzesänderung der deutschen Vorschrift vom 20. Oktober 2022 wurde 
durch ein neues getrenntes Kapitel berücksichtigt. Die mündliche Prüfung fand 
am 13. Juni 2023 statt.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei meinem Doktorvater, Prof. Dr. jur. 
Helmut Satzger, der mir seit meiner ersten Prüfung bei ihm im Europäischen 
und Internationalen Strafrecht während meines Aufenthalts als Erasmus-Student 
an der LMU großes Vertrauen entgegengebracht hat. Obwohl das Thema meiner 
Promotion insbesondere in Deutschland politisch hochsensibel ist und obwohl 
ich viele Jahre für das Verfassen meiner Arbeit benötigt habe, hat er immer an 
mich geglaubt und mich stets unterstützt.

Mein spezieller Dank gilt Hannah Arendt und ihrem funkelnden Scharfsinn. 
Sie hat mir vermittelt, ohne Geländer zu denken, d. h., mich frei und eigenver-
antwortlich mit den komplexen Fragen der Welt auseinanderzusetzen, ohne auf 
einfache Antworten oder bequeme Denkmuster zurückzugreifen, auch wenn 
dies eine gewisse Unsicherheit und das Risiko, Fehler zu begehen, in sich birgt.

Die vorliegende Dissertation untersucht die Strafverfolgung des Negationis-
mus in Deutschland und Italien und setzt sich mit der Frage auseinander, ob das 
Strafrecht eine verfassungskonforme Antwort des Staats auf den Negationismus 
darstellt. Dabei werden die kulturellen und historischen Unterschiede hinsicht-
lich dieses Phänomens und der Erinnerungskultur in beiden Ländern berück-
sichtigt und die Wirkung dieser Maßnahmen schließlich hinterfragt.

Die Diskussion über die Strafverfolgung dieses Phänomens ist komplex und 
schließt nicht nur juristische, sondern auch moralische und gesellschaftliche As-
pekte mit ein. In dieser Arbeit vertrete ich die Ansicht, dass der Negationismus 
nicht durch das Strafrecht bekämpft werden sollte.

Es ist mir ein großes Bedürfnis, meine tiefe Empathie gegenüber all den Op-
fern internationaler Verbrechen und deren Nachkommen auszudrücken. Gleich-
zeitig möchte ich mich bei ihnen entschuldigen, falls sie sich durch meine The-
sen nicht ausreichend verstanden oder etwa sogar beleidigt fühlen. Es ist keines-
wegs meine Absicht, das Leid, das sie erfahren haben, und die Tragödie, die sie 
erleben mussten, zu relativieren oder zu verharmlosen. Ich bin mir nämlich sehr 
wohl der Gefährlichkeit der Leugnung eines Geschehens, das im Fall des Holo-
caust nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, wenn nicht sogar die ganze 
Welt betroffen und verändert hat, bewusst, ebenso der Tatsache, wie nachhaltig 
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die Erinnerung an solche Ereignisse die Gesellschaft prägt und uns dabei hilft, 
die demokratische Grundordnung vor jeglichen Gefahren zu schützen. Ich 
möchte hervorheben, dass ich den Negationismus als ein äußerst gefährliches 
Phänomen betrachte, das entschieden bekämpft werden muss. Doch trotz des 
häufigen Sinneswandels im Lauf meiner Doktorarbeit bin ich nach wie vor da-
von überzeugt, dass das Strafrecht nicht das optimale Mittel darstellt. 

Meine Ablehnung einer Strafverfolgung der einfachen Leugnung des NS-
Völkermords sowie anderer internationaler Verbrechen beruht darauf, dass die 
gewünschte Wirkung, die Erinnerungskultur zu unterstützen und somit den be-
troffenen Personen und uns allen ein friedliches Zusammenleben zu gewährleis-
ten, nicht erzielt wird. Unter Strafandrohung werden diejenigen, die die Ge-
schichte des NS-Völkermords in Frage stellen, möglicherweise viel weniger 
den Mut aufbringen, ihre Meinung zu äußern. Nicht zu verkennen ist jedoch 
Folgendes: Hätten sie den Holocaust aus antisemitischen Gründen geleugnet, 
blieben sie trotz der Strafandrohung nach wie vor antisemitisch, selbst wenn sie 
ihre Meinung nicht mehr äußern.

Nach dem 7. Oktober 2023 hat der Antisemitismus hier im Lande zugenom-
men. Gegen Antisemitismus und Diskriminierung ist Deutschland mit seinen 
spezifischen Strafnormen gut ausgestattet. Dennoch wurde der Terroranschlag 
in Israel in vielen deutschen Städten auf der Straße bejubelt. Dies lässt sich 
wohl kaum als friedliches Zusammenleben bezeichnen, weist vielmehr auf eine 
multikulturelle Gesellschaft, die auch durch Strafnormen zusammengehalten 
wird, ohne dass man sich mit den unterschwelligen Problemen dieser Gesell-
schaft effektiv auseinandergesetzt hat. Kaum gibt es einen Auslöser, flammen 
Hass und Intoleranz auf. 

Diese Erfahrungen untermauern meine Überzeugung, dass die Bekämpfung 
des Negationismus durch Bildung und Aufklärung der wirksamste Weg ist, um 
in der Gesellschaft Respekt und Verständnis zu fördern, damit ein ungetrübtes 
friedliches Zusammenleben ermöglicht wird, in dem der Antisemitismus, die 
Fremdenfeindlichkeit und jegliche Art von Diskriminierung keinen Platz mehr 
finden. Ich hoffe, dass diese Dissertation einen Beitrag zu einer intensiveren und 
differenzierteren Diskussion über den Umgang mit dem Negationismus und 
über die Rolle des Strafrechts in diesem Zusammenhang leistet. Ich wünsche 
mir, dass wir gemeinsam Wege finden, um die Erinnerung an die Vergangenheit 
zu bewahren und gleichzeitig die Meinungsfreiheit zu schützen.

Ich widme diese Arbeit Annalisa Malafronte, meiner Weggefährtin in der juris-
tischen Welt, die mich trotz all unserer Unterschiede sehr lieb hat, Sharareh 
Ayuby, meiner persischen Seelenverwandten, die mir in den letzten Jahren immer 
zur Seite stand, und Maria Maddalena Sarnataro, meiner besten Freundin, die mir 
die Tür zu meinem wahren Wesen geöffnet hat und deren Handschrift ich auf der 
Haut trage in Form eines Tattoos mit dem Wortlaut der Freiheit zuliebe.

München, im Juni 2024	 Angelo Salvatore Scotto Rosato
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StduZR	 Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft (Zeitschrift)
StGB	 (deutsches) Strafgesetzbuch
StudZR	 Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft
StV	 Strafverteidiger (Zeitschrift)
TAZ	 Die Tageszeitung
Trib.	 Tribunale (italienisches Landesgericht/Gericht)
u. a.	 unter anderem/und andere
Übers. d. Verf.	 Übersetzung des Verfassers
UdSSR	 Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
USHMM	 United States Holocaust Memorial Museum
usw.	 und so weiter
v.	 vom/von
VereinsG	 Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts
VfZ	 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
vgl.	 vergleiche
Vol.	 Volume (engl/ital: Band)
VRBHV	 Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens des Holocaust 

Verfolgten
vs.	 versus (gegen)
VStGB	 (deutsches) Völkerstrafgesetzbuch
WK-StGB	 Wiener Kommentar zum StGB (österreichisches StGB)
ZBJV	 Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (Zeitschrift)
ZIS	 Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (Zeitschrift)
ZLB	 Zentrums für Lehrerbildung der Universität Kassel
ZStW	 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (Zeitschrift)



Einleitung

I. Forschungsgegenstand und Länderauswahl

Bereits seit dem Ende des zweiten Weltkrieges ist die Geschichte des Holo-
caust in verschiedenen Formen und aus unterschiedlichen Gründen immer 
wieder in Frage gestellt und sogar völlig geleugnet worden. Im Laufe der Zeit 
haben sich die vereinzelten Stimmen in ein gesellschaftliches, internationales 
und politisches Phänomen umgewandelt, welches Negationismus genannt 
wurde.

Der Negationismus des Holocaust besteht aus verschiedenartigen Äußerun-
gen, durch die die Realität des NS-Genozids und/oder dessen gesellschaftliche 
Bedeutung bestritten wird. Im Grunde genommen handelt es sich um uner-
trägliche Äußerungen, die in einer Gesellschaft umso unerträglicher sind, je 
prägender die Geschichte des Holocaust für diese eine Gesellschaft ist. So hat 
sich seit ungefähr dreißig Jahren ein dem Negationismus entgegenstehendes 
Phänomen in Europa entwickelt, nämlich seine Strafverfolgung. Die erlasse-
nen Strafvorschriften weichen prima facie voneinander ab, je nachdem, was 
nicht mehr  – unter Strafdrohung  – in Frage gestellt werden darf. Während 
Deutschland durch § 130 Abs. 3 StGB eins der reiflich ersten Länder war, die 
eine Sondervorschrift zur Strafverfolgung dieses Phänomens eingefügt haben, 
gehört Italien mit der Vorschrift nach Art. 604-bis Abs. 3 Codice penale (ita
lienisches StGB, folgend c.p.) zu den letzten Ländern, die sich mit dem Nega-
tionismus strafrechtlich auseinandergesetzt haben.1 Fast dreißig Jahre lang 

1  Bevor in Deutschland § 130 Abs. 3 StGB zur Bestrafung des Negationismus 1994 
erlassen wurde, führte in Europa zuallererst Frankreich 1990 eine Vorschrift (Art. 9 Loi 
Gayssot) dieser Art ein. Die französische Norm bestraft, wer die Existenz eines oder 
mehrerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Frage stellt (contesté), die in Art. 6 
des Statuts des Internationalen Militärtribunals, festgehalten im Londoner Abkommen 
vom 8. August 1945, definiert sind, vgl. Fronza, Il negazionismo come reato, 2012, 
S. 42 ff. Zwei Jahre später hat Österreich 1992 eine Vorschrift (§ 3h Verbotsgesetz) 
dafür erlassen. Die österreichische Verfassungsnorm bestraft, wer in einem Druckwerk, 
im Rundfunk oder in einem anderen Medium oder wer sonst öffentlich auf eine Weise, 
daß es vielen Menschen zugänglich wird, den nationalsozialistischen Völkermord oder 
andere nationalsozialistische Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich 
verharmlost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht, vgl. für die gesamte Entwicklung 
und die Bedeutung des österreichisches Verbotsgesetzes sowie das Verhältnis des § 3h 
zu § 3g s. Grießer, Verurteilte Sprache – Zur Dialektik des politischen Strafrechts in 
Europa, 2012, S. 93 ff.; Heller/Loebenstein/Werner, Das Nationalsozialistengesetz  – 
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bezog sich die deutsche Norm nur auf den Negationismus des NS-Völker-
mords, doch am 9. Dezember 2022 ist eine Gesetzesänderung in Kraft getre-

Das Verbotsgesetz 1947  – Die damit zusammenhängenden Spezialgesetze, 1948, 
S. I/5; Bertel, Die Betätigung im nationalsozialistischen Sinn, in: Festschrift für Win-
fried Platzgummer, 1995, S. 127; Rittler, Lehrbuch des österreichischen Strafrechts, 
2. Aufl. 1962, Band. 2, S. 355; Bohé, Nebenstrafrecht Handbuch, Verlag Österreich, 
Vienna, 2010 S. 323; Mayerhofer, Nebenstrafrecht, 5. Aufl. (2005) S. 1308 n. 5; Leu-
kauf/Steininger, Strafrechtliche Nebengesetze, 2. Aufl. (1984) § 3g VerbotsG S. 999; 
Mayerhofer/Salzmann, Verordnungen und Erlässe, 4. T., 3. Aufl. (2015) S. 1601. Für 
die kontroverse Frage der verfassungsrechtlichen Natur des Verbotsgesetzes s. Lässig, 
in: Höpfel/Ratz WK-StGB, 2. Aufl. (2015) Verbotsgesetz 1947 Rn. 3. Zur Frage der 
Offenkundigkeit der NS-Verbrechen vgl. schon die parlamentarischen Arbeiten zum 
Erlass dieser Norm, Stenographisches Protokoll 59. Sitzung des Nationalrates der Re-
publik Österreich 27.02.1992, S. 38 ff; s. auch OGH 18.10.1990, 12 Os 57/90 in Juris-
tische Blatter 1991, S. 464. Für die ersten richterlichen Auslegungen des § 3g und § 3h 
Verbotsgesetz s. OGH., 29.6.1962, 9 Os 12/62 in OR 1962, S. 251; OGH., 9.2.1967, 
Os 42/66 in ÖJZ 1968 § 68, S. 106; OGH., 20.12.1968, 9 Os 172/67 in ÖJZ 1969 
§ 230, S. 332; OGH., 27.9.1978, 10 Os 136/78 in ÖJZ 1979 § 154, S. 410; OGH., 
19.1.1989, 12 Os 127/88 in SSt60/4 S. 11; OGH 17.7.1992, 16 Os 7/92, in: Juristische 
Blätter 1993, S. 598; OGH 10.12.1993, 15 Os 1/93 in Juristische Blätter 1995 S. 65; 
OGH., 16.2.1994, 13 Os 135/92 in SSt 62/3 S. 7; OGH., 17.11.2009, 14 Os 81/09g SSt 
2009/79 S. 275. Hält § 3h Verbotsgesetz für nicht nötig Platzgummer, Die strafrechtli-
che Bekämpfung des Neonazismus in Österreich, Wiener Katholische Akademie 1994, 
S. 27. Im Anschluss an die Ratifizierung (1994) des Internationalen Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung von 1965 hat die Schweiz 
1995 eine Vorschrift zur Bestrafung des Negationismus erlassen. Art. 261-bis Abs. 4 
schweizerischen StGB bestraft, wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, 
Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen we-
gen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in einer gegen die Men-
schenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser 
Gründe Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröb-
lich verharmlost oder zu rechtfertigen sucht. Vgl. hierzu Niggli, Rassendiskriminie-
rung, 2. Aufl. (2007) S. 63 ff. Selbst wenn sich der schweizerische Gesetzgeber an den 
§ 3h österreichischen Verbotsgesetzes orientiert hat, ist die Handlung der Billigung 
nach Art. 261-bis Abs. 4 schweizerischen StGB nicht strafbar, die aber nach den ersten 
Absätzen des Art. 261-bis trotzdem strafbar sei, vgl. Guyaz, L’incrimination de la 
discrimination raciale, (1996) S. 305. Die Strafverfolgung des Negationismus ist in der 
Schweiz unter dem Gesichtspunkt des Tatobjekts, d. h. der Ereignisse, die nicht mehr 
in Frage gestellt werden können, ähnlich ausgestaltet, wie der italienische Tatbestand. 
Es wird allerdings auch kein Bezug auf den NS-Völkermord genommen, Art. 261-bis 
Abs. 4 bezieht sich allgemein auf Völkermord oder andere Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit. Vgl. diesbezüglich Vest, Zur Leugnung des Völkermords an den Ar-
meniern 1915, in: AJP 2000 I, S. 66. Wegen der Unbestimmtheit der gesamten Vor-
schrift, Trechsel, Schweizerisches StGB Praxiskommentar, 2. Aufl. (2008) § 261-bis 
Rn. 10; vgl. auch Kunz, Zur Unschärfe und zum Rechtsgut der Strafnorm gegen Ras-
sendiskriminierung, in: ZStrR 1998, S. 225 ff.; Mettler, Basler Kommentar StGB 
2. Aufl. (2007), § 261-bis Rn. 65; Stratenwerth, Strafrecht BT 4. Aufl. (1995), § 39 
Rn. 37. Fraglich ist auch das geschützte Rechtsgut dieser Norm, vgl. außer den 
schon  oben zitierten Autoren auch Jenny, Die strafrechtliche Rechtsprechung des 
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ten, die den Volksverhetzungsparagrafen erweitert hat; seitdem wird in 
Deutschland auch bestraft, wer Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegs-
verbrechen und Völkermord im Sinne des Völkerstrafgesetzbuches öffentlich 
oder in einer Versammlung in einer Weise billigt, leugnet oder gröblich ver-
harmlost, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt aufzustacheln und den öffent-
lichen Frieden zu stören.2 Die italienische Vorschrift hingegen erfasst von 
Anfang an nicht nur die Shoah, sondern auch die internationalen Verbrechen 
nach dem Rom-Statut.

Die entscheidende Leitfrage der vorliegenden Arbeit  – ob die nationalen 
Straftatbestände eine verfassungskonforme Antwort des Staates auf den Nega-
tionismus darstellen – fordert genau zu analysieren, wie das Abstreiten histo-
rischer Tatsachen in Deutschland und in Italien pönalisiert wird, insbesondere 
wie und aus welchen Gründen die zwei Länder die Strafverfolgung des Nega-
tionismus abweichend gestaltet haben.

Die Gründe, weshalb für den Rechtsvergleich der vorliegenden Arbeit diese 
zwei Länder ausgewählt wurden, hängen weniger von juristischen Aspekten 
der deutschen und der italienischen Rechtsordnung ab; sie knüpfen vielmehr 
an die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit an, die 
Deutschland und Italien unterschiedlich betrifft. Die zugrundeliegenden Ähn-
lichkeiten und Unterschiede beider Rechtsordnungen prägen die abweichende 
Gestaltung der erlassenen Straftatbestände zwar maßgeblich. Die Strafverfol-
gung des Negationismus könnte sich in dem jeweiligen Land allerdings eher 
aus kulturellen Gründen unterschiedlich gestaltet haben. 

Obwohl Deutschland und Italien bis September 1943 verbündet waren und 
die Achse wegen vieler Gemeinsamkeiten beider Regime weniger unnatürlich 

�Bundesgerichts im Jahre 1997, ZBJV 1998 S. 629; Exquis/Niggli, Recht, Geschichte 
und Politik – eine Tragikomödie in vier Akten über das Rechtsgut bei Leugnung von 
Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 261-bis, Abs. 4 zweite 
Satzhälfte StGB), in: AJP 2005 I, S. 424 ff; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches 
StGB Handkommentar 2. Aufl. (2009), § 261-bis Rn. 1; Rehberg, Strafrecht IV De-
likte gegen di Allgemeinheit, 2. Aufl. (1996), S. 180; Donatsch/Wohlers, Strafrecht 
IV – Delikte gegen die Allgemeinheit, 4. Aufl. 2011, § 52 S. 225; Vest, Delikte gegen 
den öffentlichen Frieden: (Art. 258 – 263 StGB), 2007, § 261bis Rn. 87; für die Recht-
sprechung hierzu BGE 123 IV S. 206; BGE 129 IV 95 3.4; BGE 130 IV S. 111 5.1.

2  Die gesamte Untersuchung bezieht sich auf die deutsche Strafverfolgung des Ne-
gationismus nach § 130 Abs. 3 StGB vor dieser Gesetzesänderung. Die neue Strafvor-
schrift und ihr Verhältnis zum italienischen Tatbestand und der bisherigen Strafverfol-
gung des Negationismus nach deutschem Recht wird in einem letzten Kapitel darge-
stellt. Folgend ist mit § 130 immer seine alte Fassung gemeint; im letzten Teil E. wird 
jeweils von § 130 StGB a. F. oder § 130 StGB n. F. gesprochen, wenn eine Unterschei-
dung in diesem Sinn erfordert ist.




